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Die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist ausschließlich über die unter www.kreis-badkreuznach.de/impressum erläuterten Verfahren mög-
lich. Im Briefbogen genannte E-Mail-Adressen sind nur für eine formfreie Kommunikation mit uns vorgesehen. 

Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE86 5605 0180 0000 0000 26  •  BIC: MALADE51KRE Gläubiger-Identifikationsnummer: DE29ZZZ00000061624 
Postbank Köln IBAN: DE95 3701 0050 0002 2715 07  •  BIC: PBNKDEFF Datenschutzhinweise: www.kreis-badkreuznach.de/datenschutz 

 

 

  

 

  

 

Kreisverwaltung 
Bad Kreuznach 

AMT  
BAUEN UND UMWELT 
Gebäudemanagement  
und Schulen 

Postanschrift: Kreisverwaltung • Postfach • 55508 Bad Kreuznach 

 
 
An alle 
Grundschulen (mit Fahrkindern) 
Im Landkreis Bad Kreuznach  

 

 Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671 803-0 
Telefax: 0671 803-1669 
E-Mail: post@kreis-badkreuznach.de  
www.kreis-badkreuznach.de 
 

 
 

Unser Aktenzeichen 
 

61 Schülerbef 
 

Ihr Schreiben vom / Az. 
 

 
 

Ansprechpartner/in / E-Mail 
 

Regine Bass 

Zimmer 
 

326 

Telefon/Fax persönlich 
 

0671 803-1643 
0671 803-2643 

Datum 
 

05.12.2022 
Regine.bass@kreis-badkreuznach.de 

 

Schülerbeförderung 
Verhalten bei (z.B. witterungsbedingten) Fahrausfällen oder Verzögerungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

da insbesondere in der Winterzeit witterungsbedingt Fahrausfälle nicht auszuschließen 
sind, möchten wir nochmals auf die nachfolgenden Regelungen hinweisen:  
 
 
Kindergarten, Grundschulen und Förderschulen 

 
Dieser „Personenkreis“ muss unter Aufsicht des Fahrerpersonals im Bus verbleiben,  
bis Hilfe eintrifft oder die Weiterfahrt möglich ist. 

 
Ausnahme: In unmittelbarer Nähe von geschlossenen Ortschaften kann der Fahrer die 
Kinder in den Ort führen und von dort die erforderlichen Maßnahmen einleiten (z.B. tele-
fonische Meldung). Der Fahrer verweilt grundsätzlich bei den Kindern bis Hilfe eintrifft. 
 
 
 
Diese Richtlinie dient als Leitfaden, an dem sich das Fahrpersonal orientieren soll. In 
jedem Einzelfall – insbesondere bei drohender Gefahr – muss das Fahrpersonal eine 
Entscheidung treffen, die der Situation angepasst ist. Dabei dient als oberstes Gebot 
das größtmögliche Maß an Sicherheit für die beförderten Fahrgäste. 
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Bei (z.B. witterungsbedingten) Fahrtunterbrechungen oder Fahrausfällen ist vom Fahrer 
möglichst die Schule zu informieren oder umgehend das Verkehrsunternehmer bzw. die 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach zu verständigen, damit von dort die betroffenen Schulen 
unterrichtet werden können. 
 
 
Die Verkehrsunternehmen sollen die Schulen frühestmöglich informieren, wann bzw. ob ein 
Fahrbetrieb wieder möglich ist. 
 
 
Wir bitten, die Eltern entsprechend zu sensibilisieren, den Kindern nahezulegen, in 
solchen Situationen im Bus zu verbleiben bzw. den Anweisungen des Fahrpersonals zu 
folgen.  
 
Die Regelung zum Verhalten bei Fahrunterbrechungen werden wir auch in den 
Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden veröffentlichen. 
 
 
Sollten witterungsbedingt keine Fahrten möglich sein wäre es wünschenswert, wenn den 
Schüler/innen ein Verbleib in der Schule ermöglicht werden könnte und von dort eine ent-
sprechende Information an die Eltern über den Aufenthalt der Schüler/innen erfolgt bzw. 
die Mitteilung ob die Rückfahrt noch im Bus durchgeführt werden kann oder eine Privatab-
holung erforderlich ist.  
 
 
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder Fragen zu diesem Thema  
haben, können Sie sich natürlich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen                                                
im Auftrag 
 
(Regine Bass) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


